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Nachrichten

Nummer 8 Donnerstag, den 11. August 20111.900 Exemplare

Monatlich erscheinendes Amtsblatt der Stadt Roßwein und ihrer Ortsteile

Der Schützenverein Roßwein e.V. lädt ein zum
traditionellen „Tag der offenen Tür“ 

Am 13.08.11 laden die Mitglieder des Roßweiner Schützenvereins ab 14.00 Uhr zum Tag der offenen Tür in ihr Vereinsdomi-
zil, dem Schützenhaus (ehem. Ölerbau), ein.

Die Besucher erwartet folgendes Programm:
■ 14:00 Uhr I Eröffnung
■ Kaffee und Kuchen
■ Waffenausstellung mit Probeschießen
■ Vogelschießen, Schießwagen,

Dosen abwerfen & Ratzrad für Kinder
■ Pokalschießen für Nichtaktive
■ Teampokal (3 Personen) und
■ Einzelpokal für Kinder und Erwachsene
■ 19:30 Uhr | Preisverleihung

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Foto-Quelle: 
Homepage des Schützenvereins Roßwein e.V., 
verfügbar am 01. August 2011

Tag des offenen Denkmals 
hat am 11. September 2011 das Thema:

„Romantik, Realismus, Revolution - Das 19. Jahrhundert“

-Der Heimatverein Roßwein …
…plant an diesem Tag einen Vortrag zum Thema 

„Das Leben und Wirken von Carl Friedrich Constantin Gautzsch, Gerichtsherr
in Gersdorf beim Grafen von Einsiedel.“ Für seine liberale Gesinnung gegen-
über der deutschen Arbeiterschaft und seinem Engagement in den Revoluti-
onsjahren 1848/49 wurde er zum Tode verurteilt. Gautzsch war beliebt in der
Stadt. Er war Mitglied des Stadtparlamentes und die Petitionen seiner Anhän-
ger und Freunde an den Stadtrichter Karl Napoleon Meding verfehlten ihre
Wirkung nicht. Die Strafe wurde in 20 Jahre Zuchthaus umgewandelt. Weitere
Bittschriften bewirkten, dass Gautzsch bereits nach 7 Jahren durch die König-
liche Gnade aus der Haft entlassen wurde.

Mit diesem Vortrag schafft es der Heimatverein wieder, dem bundesweit
vorgegebenen Thema für den Tag des offenen Denkmals gerecht zu werden.
Einen passenden Rahmen, welcher der Zeit des Constantin Gautzsch
entspricht, bietet der Hinterhof des Hauses Mühlstraße 10 in Roßwein. 

Der Vortrag beginnt am 11.09.2011 um 17.00 Uhr. Den Besuchern wird auch
ein Imbiss angeboten. Damit den Organisatoren eine bedarfsgerechte Vorbe-
reitung der Veranstaltung möglich ist, werden die Interessenten gebeten, sich
bis zum 05.09.2011 unter der Telefonnummer 01704401063 anzumelden. Für
die Veranstaltung wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 Euro erhoben.

- DER ROßWEINER DAMPFMASCHINENVEREIN

LÄDT ZUR BESICHTIGUNG DER ROßWEINER

HANOMAG-DAMPFMASCHINE

ZUM TAG DES OFFENEN DENKMALS 2011 
INS ROßWEINER DAMPFMASCHINENMUSEUM,

STADTBADSTRAßE 40 EIN.

Am 11. September 2011 kann in der Zeit von 9.30 Uhr bis
17.00 Uhr die letzte Roßweiner Dampfmaschine zum Tag
des offenen Denkmals besichtigt werden, sie wird dann
auch wieder unter Dampf stehen.
Das Kesselhaus kann auch besichtigt werden, es gibt
Führungen und die Ausstellung zur Tuchmachergeschich-
te kann besichtigt werden, außerdem ist die Lokomobile
wieder in Betrieb und treibt eine Dreschmaschine an.
Für die Kinder wird es wieder eine kostenlose Mitfahrt auf
dem Dampftraktor geben. Für das leibliche Wohl der
Gäste wird an diesem Tag ebenfalls gesorgt. Übrigens
kann die Dampfmaschine bereits am Samstag, dem
10.09.2011 besichtigt werden.

Hinweis:die vorstehenden Veranstaltungshinweise
(Schützenverein, Dampfmaschinenverein) sind der
Roßweiner Homepage am 01.08.2011 entnommen.
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Am Samstag, dem 16. Juli 2011 feierte der
Gleisberger Textilzirkel sein 50-jähriges
Jubiläum. Zahlreiche Gäste gratulierten
der Vereinsvorsitzenden Helga Franken-
stein, welche den Textilzirkel vor 50
Jahren gründete und dem Verein seit
dieser Zeit vorsteht. Sie zollten ihr dabei
großen Respekt für die jahrzehntelange
Tätigkeit.  In einer - für den Rückblick auf
50 Jahre - erstaunlich kurzen Festrede
bedankte sich Frau Frankenstein für die
zahlreichen Glückwünsche und hob
hervor, dass die Freude am kreativen
Gestalten und am Zusammenhalt der
Truppe stets das Wichtigste waren und
auch in Zukunft bleiben sollen. Wie lange
sie auch in Zukunft den noch Verein noch
führen wird, ließ Helga Frankenstein
hingegen offen. Eine kleine Ausstellung
zeigte, dass die „Textilfrauen“ nicht nur
Mützen stricken, Tücher häkeln und Loch-
decken herstellen können, sondern sich
auch gern malerisch betätigen und sei es
auch schon einmal in einem Selbstporträt.
Viele ehemalige Zirkelmitglieder waren
nach Gleisberg gekommen, wie beispiels-
weise Christa Krell aus Dresden, die bis
1996 in Gleisberg „selbst Hand anlegte“. 

Gleisberger Textilzirkel wird 50

Die Stadtverwaltung gratuliert auf diesem Weg dem Gleisberger Textilzirkel nochmals ganz herz-
lich und hofft auch weiterhin auf kulturelle Impulse und die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. 

(schauli copyright) 

20. Geschäftsjubiläum
des Unternehmens Pietät Carmen Kunze

Am Montag, dem 18. Juli feierte das Unternehmen Pietät Carmen Kunze auf der Nossener Straße
das 20-jährige Geschäftsjubiläum. Die Geschäftsstellenleiterin, Frau Lormis, ist seit nunmehr zwei
Jahrzehnten in der Roßweiner Filiale des Unternehmens tätig und hat sich inzwischen gemeinsam
mit den weiteren Mitarbeitern auch außerhalb von Roßweiner einen guten Ruf erworben. Frau
Lormis hilft mit ihrem Team den Trauernden, in einer für sie schweren Zeit, alles Notwendige zu
regeln. Darüber hinaus verfügt sie über ein großes Einfühlungsvermögen für die Trauernden und ist
für viele Angehörige eine gute Zuhörerin. Auch in Zukunft wollen Frau Kunze und Frau Lormis
weiterhin als erster und kompetenter Ansprechpartner für all diejenigen zur Verfügung stehen,
welche die Dienstleistungen der Pietät Carmen Kunze in Anspruch nehmen müssen.

(schauli copyright) 
Foto: Pietät
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Der Modellflieger Sport-Club Roßwein/Striegi-
stal, welcher sich bereits am 07. Mai 2011
gründete, weihte am 16.07.2011 seinen Flug-
platz feierlich ein. 

Im Striegistaler Ortsteil Etzdorf, hinter dem
Kartoffellager, nennt der Modellfliegerclub
nunmehr eine zwei Fußballfelder große Wiese
seinen Vereinsflugplatz. Wie der Vereinschef
Jan Porebinski erklärte, mussten in den
zurückliegenden Wochen zahlreiche ehren-
amtliche Stunden in die Herrichtung des
Rasens und der Landbahn investiert werden,
um eine ebene Fläche für perfekte Starts und
Landungen der Modellflieger zu gewährlei-
sten. Ob zukünftig auch Benzin betriebene
Modelle den Flugplatz nutzen dürfen,
entscheidet nach Aussage von Torsten
Lehmann (Dachverband des Deutschen
Modellfliegervereins e.V.) ein staatlich aner-
kannter Fachmann, welcher die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben noch zu prüfen
hat. Der Vereinsvorsitzende Jan Porebinski
bedankte sich bei seinen Mitstreitern für die
zurückliegenden Aktivitäten und stellte weite-
re Investitionen in Aussicht. So soll in naher
Zukunft ein Geräteschuppen errichtet werden,
in dem nicht nur ein Unterschlupf vor Regen,
sondern auch Bastelmöglichkeiten am Modell

angeboten werden sollen. Der stellvertretende Vorsitzende Jens Kater freute sich darüber, dass
die Modellpiloten für ihre Flugzeuge und Helikopter jetzt eine Heimat gefunden haben, ohne mit
ihrem Hobby andere zu stören.  (schauli copyright) 

Flugplatz eingeweiht

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung
der Sitzungstermine der Stadt Roßwein

Am 08. September 2011 findet um 18.00 Uhr im kleinen Rathaussaal
eine öffentliche Sitzung des 

Technischen Ausschusses, Umwelt, 
Kultur und Soziales 

statt.

Am 15. September 2011 findet um 17.00 Uhr im großen Rathaussaal
eine öffentliche Sitzung des 

Roßweiner Stadtrates

statt.

Am 21. September 2011 findet bei Bedarf um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Gleisberg die nächste öffentliche Sitzung des 

Gleisberger Ortschaftsrates

statt. 

Die entsprechenden Tagesordnungen der Sitzungen werden an der
Verkündungstafel des Rathauses der Stadt Roßwein öffentlich bekannt
gemacht. Außerdem hängen die Tagesordnungen zur Information der
Bürger in den städtischen Schaukästen aus.

Stadtverwaltung Roßwein Roßwein, den 28.07.2011

Öffentliche Bekanntmachung
Beschlüsse aus der 21. öffentlichen Stadtratssitzung vom 30.06.2011 

Beschluss Nr. 2011/076
Der Stadtrat beschließt, sich weiterhin an dem Vorhaben „Breitband-
versorgung im Landkreis Mittelsachsen“ zu beteiligen und die notwen-
digen Eigenmittel 
2011 3.243,92 € (alt 2.968,49 €) 
2012 18.316,92 € (alt 17.995,42 €) 
im Haushalt einzustellen. 

Beschluss Nr. 2011/067
Der Stadtrat beschließt, die Trägerbeteiligung wie folgt abzuwägen:
Von 26 Trägern gingen 22 Stellungnahmen ein, die in 3 Abwägungskat-
gorien eingeteilt sind:
Kategorie 1: Stellungnahme ohne Einwendungen: 16
Kategorie 2: berücksichtigte Stellungnahmen: 6
Kategorie 3: teilweise berücksichtigte Stellungnahmen: 0
Die Abwägungsvorschläge sind Bestandteil des Beschlusses. 

Beschluss Nr. 2011/067/a
Der Stadtrat beschließt, die Satzung über die Festlegung der Grenzen
für die im Zusammenhang bebauten Ortsteile gemäß § 34 (4) Nr. 3
BauGB als Ergänzungssatzung „Naußlitz Ost-Roßwein“ zu be-
schließen. 

Beschluss Nr. 2011/072
Der Stadtrat Roßwein beschließt eine überplanmäßige Ausgabe auf
der Haushaltsstelle 2.4645.940000 - Hochbau Kindergarten Gleisberg
- in Höhe von 21.009,46 €, welche aus Einnahmen der ILE-Förderung
gedeckt wird.
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Beschluss Nr. 2011/073
Der Stadtrat beschließt den Projektplan zur
Sicherung der Einführung der Doppik in der
Stadt Roßwein zum 01.01.2013.

Beschluss Nr. 2011/061
Der Stadtrat der Stadt Roßwein bestätigt die
Betriebskostenabrechnung der Kinderta-
geseinrichtungen 2010 und beschließt eine
Änderung der Elternbeiträge 

für Krippenkinder von 164,00 €
auf 170,00 € bei 

Vollbetreuung,

für Kindergartenkinder von 83,14 €
auf 84,00 € bei 

Vollbetreuung 

und für Hortkinder von 48,62 €
auf 49,00 € bei 

einer 6 Stunden-
betreuung.

Beschluss Nr. 2011/062
Der Stadtrat der Stadt Roßwein beschließt die
Änderungssatzung über die Erhebung von
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen und in der Kindertagespflege.

Beschluss Nr. 2011/063
Der Stadtrat der Stadt Roßwein beschließt,
die Geschäftsordnung der Stadt Roßwein wie
folgt zu ändern:

§ 1 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
„Er setzt Ort, Zeit und Tagesordnung fest und
beruft die Sitzung durch die Übergabe der
Einladung in die persönlichen Postfächer der
Stadträte bei der Stadt Roßwein ein.“

§ 2 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
„Die Einladung muss den Stadträten minde-
stens sieben volle Tage vor dem Sitzungstag
in das persönliche Postfach bei der Stadtver-
waltung übergeben werden.“

§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
„Beschlussvorlagen sind in der Regel den
Stadträten mit der Einladung in das persönli-
che Postfach zu übergeben.“

Beschluss Nr. 2011/064
Der Stadtrat der Stadt Roßwein beschließt die
Benutzungs- und Gebührensatzung für die
Sitzungssäle im Rathaus Roßwein in der
Fassung vom 30.06.2011. 

V. Lindner
Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Roßwein hat auf Grund des § 4 Abs. 1 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung vom 11. Juli 2009 (SächsGVBl. S. 323), der § 1,2, 9 und 10
des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 26.
August 2004 (GVBl. S. 418, ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Mai 2010 (GVBl. S. 142) am 30.06.2011 folgende
Satzung beschlossen.

§ 1  Gebührenpflicht
1. Die Benutzung des großen und kleinen Sitzungssaales im Rathaus

Roßwein ist gebührenpflichtig.
Für deren Inanspruchnahme werden Gebühren und Auslagen
nach dieser Satzung erhoben, soweit nichts anderes bestimmt ist.

2. Der große und kleine Sitzungssaal im Rathaus Roßwein wird von
der Stadtverwaltung vergeben, wenn dadurch nicht die Belange
der Stadtverwaltung beeinträchtigt werden.
Sie bedürfen der Absprache mit dem Leiter des Hauptamtes.

§ 2  Gebührenschuldner
1. Der Schuldner der Gebühren und Auslagen ist der Antragsteller zur

Nutzung des/ der Rathaussaales/ Rathaussäle sowie derjenige,
der für die Gebührenschuld eines anderen Kraft Gesetzes haftet.

2. Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3  Entstehung der Gebühren
1. Die Gebühren entstehen mit der schriftlichen Genehmigung zur

Nutzung des Rathaussaales. Die Höhe der Gebühren richtet sich
nach denen in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführten
Gebühren.

2. In dem Fall, dass die Stadtverwaltung nicht über den Ausfall eines
Nutzungstermins informiert wird, werden 50% der Benutzungsge-
bühren und angefallene Auslagen fällig.

§ 4  Gebühren und Auslagenfreiheit
1. Gebühren, die in der Anlage aufgeführt sind, werden nicht erhoben

für Veranstaltungen der Stadt, der örtlichen Schulen, Kindertages-

stätten und gemeinnütziger Vereine sowie der örtlichen Parteien
mit Sitz in Roßwein.

2. Die Stadt kann auf Antrag des Benutzers von der Erhebung des
Entgeltes ganz oder teilweise absehen, wenn ein städtisches Inter-
esse an der Veranstaltung vorliegt.

§ 5  Auslagen
1. Neben den festgesetzten Gebühren werden als Auslagen geson-

dert erhoben: - Einsätze von städtischen oder von der Stadtver-
waltung beauftragten Arbeitskräften (bei Vermietung außerhalb
der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung).

2. Das Stadtverwaltung kann eine Kaution verlangen.

§ 6   Fälligkeit der Gebühren
1. Die Stadtverwaltung erstellt für die Nutzung der Räume einen

Gebührenbescheid.
2. Die Gebühren und Auslagenbeträge werden 7 Tage vor der

Nutzung des Ratssaales bzw. der Sitzungsräume fällig.
Die Nutzung der Räume ist von der termingerechten Zahlung
abhängig.

3. Wird die beantragte Nutzungszeit überschritten, so erhält der
Nutzer nach der Veranstaltung einen weiteren Gebührenbescheid
über die zusätzlichen Gebühren und Auslagenbeträge. Diese
Gebühren und Auslagenbeträge sind 14 Tage nach Erhalt des
Gebührenbescheides fällig.

§ 7  Art der Benutzung
1. Die Vergabe der Räume erfolgt auf schriftlichen Antrag, der die Art

der Nutzung, die Nutzungszeit, den/die bei der Veranstaltung
anwesenden Verantwortlichen sowie Name, Anschrift und rechts-
verbindliche Unterschrift des Antragstellers beinhaltet.

2. Die Sitzungssäle können insbesondere für kommunale Körper-
schaften, Vereine,  Organisationen, Ortsverbände von Parteien,
welche als Fraktion im Stadtrat vertreten sind, und Privatpersonen
(im weiteren Antragsteller) zur Durchführung von kulturellen und
anderen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.
Kommunale Veranstaltungen haben Vorrang.

Öffentliche Bekanntmachung
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sitzungssäle im Rathaus Roßwein
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Der Charakter der durchzuführenden Veranstaltungen darf dem
öffentlich-rechtlichen Zweck des Rathauses nicht entgegenstehen.

3. Politische Parteien, politische Wählervereinigungen und Religions-
gemeinschaften sind von der unter Abs. 2 genannten Regelung
ausgeschlossen.
Ausgenommen von dieser Regelung sind die im Stadtrat der Stadt
Roßwein vertretenen Parteien, die eine Fraktion bilden.

4. Vereinigungen, deren Zweck oder Tätigkeiten den Strafgesetzen
zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige
Ordnung richten, sowie Parteien und Gruppierungen, die extre-
mistische Ziele verfolgen, sind von der Überlassung der Sitzungs-
säle  ausgeschlossen.

5. Die Sitzungssäle werden nicht für Veranstaltungen mit Tieren zur
Verfügung gestellt.

§ 8  Benutzerzeit
1. Die Sitzungssäle können auf jederzeitigen Widerruf im Allgemei-

nen bis 22.00 Uhr  überlassen werden.
An Sonn- und Feiertagen ist eine Raumnutzung im Allgemeinen
ausgeschlossen.

2. Die Benutzung kann versagt werden, wenn größere Bau- und
Reinigungsarbeiten im Rathaus durchgeführt werden müssen.

§ 9  Widerruf
1. Einen Widerruf der Benutzungsberechtigung hat der Antragsteller

insbesondere bei einem Verstoß gegen diese Bestimmungen oder
Nichterfüllung übernommener Verpflichtungen zu erwarten.

2. Ein Widerruf kann auch dann in Frage kommen, wenn die Säle für
kommunale Aufgaben der Stadtverwaltung benötigt werden.
Daraus resultierende rechtliche Probleme gehen nicht zu Lasten
der Stadtverwaltung.

§ 10  Benutzerrichtlinien
1. Der Antragsteller erhält erst grundsätzlich mit der Aushändigung

einer schriftlichen Genehmigung das Recht zur Benutzung.
Die beantragten Räume dürfen nur für die bewilligte Zeit und für
den im Antrag angegebenen Zweck benutzt werden.
Jede Abweichung von der Zustimmung, insbesondere jede Ände-
rung der Benutzung und jede Änderung in der Person des Antrag-
stellers sind der Stadtverwaltung anzugeben.
Der bereitgestellte Raum ist dem Antragsteller vor jeder Benut-
zung von einem städtischen Mitarbeiter zuzuweisen.

2. Die Veranstaltungen sind so rechtzeitig zu beenden, dass das
Rathausgebäude mit Ablauf der Benutzungszeit geräumt ist.

§ 11  Aufsicht
1. Während der Veranstaltung führt der Antragsteller die Aufsicht

über die überlassenen Räume.
2. Die Räume sind nach Beendigung der Veranstaltung in ordnungs-

gemäßem Zustand zurückzulassen.
3. Den Beauftragten der Stadtverwaltung ist der Zutritt zu den Veran-

staltungen jederzeit zu gestatten. Sie sind berechtigt, die Abstel-
lung von Ordnungswidrigkeiten zu verlangen.

§ 12  Sicherheitsvorschriften
1. Alle bau- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften sind zu beach-

ten. Der Antragstelle darf eigene oder fremde Einrichtungsgegen-
stände, Geräte, Kulissen usw. nur mit vorheriger Zustimmung der
Stadtverwaltung in die überlassenen Räume einbringen.

2. Der Umgang mit offenem Feuer ist strengstens untersagt. Es gilt
die Einhaltung der erlassenen Brandschutzordnung der Stadtver-
waltung. Schäden an Sachwerten sollen durch vorbeugenden
Brandschutz gemildert werden.

3. Es besteht Rauchverbot im gesamten Rathaus.
4. Im großen Sitzungssaal ist die Nutzung durch maximal 120 Perso-

nen zugelassen.

§ 13  Allgemeine Pflichten
1. Gebäude, Einrichtungen und Geräte sind schonend und pfleglich

zu behandeln.
2. Gegenstände des Antragstellers oder der Besucher der Veranstal-

tungen dürfen nur mit Genehmigung des Hauptamtes im Rathaus-
gebäude untergebracht werden.

3. Lärmen und jeder Unfug sind zu unterlassen.
Jede Ausschmückung der Säle bedarf der besonderen Zustim-
mung der Stadtverwaltung, Hauptamt. Die gewerbemäßige Verab-
reichung von Speisen, Getränken und Genussmitteln bedarf der
vorherigen Zustimmung der Stadtverwaltung.
Der Leiter der Veranstaltung des Antragstellers ist für die Aufrecht-
erhaltung der Ruhe und Ordnung verantwortlich.

§ 14  Ersatzleistungen an die Stadt
Der Antragsteller haftet gegenüber der Stadt Roßwein für Beschädi-
gungen, die durch ihn oder von Personen, die an der Veranstaltung
teilnehmen, verursacht werden. Die Stadt ist berechtigt, derartige
Schäden des Antragstellers beseitigen zu lassen.
Der Antragsteller ist zur Erstattung der Kosten verpflichtet, die durch
die Beseitigung der Schäden entstehen.

§ 15  Freistellung der Stadt
Der Antragsteller ist verpflichtet, die Stadt von Entschädigungsan-
sprüchen jeder Art freizustellen, die wegen Schäden aus Anlass des
Besuches der Veranstaltung von dritten Personen gestellt werden
können.

§ 16  Zusätzliche Regelungen
Zusätzliche Regelungen sind möglich und bedürfen der Schriftform.
Dazu hat eine Abstimmung mit der Stadtverwaltung zu erfolgen.

§ 17  Inkrafttreten
Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sitzungssäle im
Rathaus Roßwein tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. Gleichzeitig treten die Benutzungsordnung für den großen und
kleinen Sitzungssaal des Rathauses vom 27.01.1992 und die Satzung
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den großen und klei-
nen Saal des Rathauses vom  27.01.1992 außer Kraft.
Hinweise gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenü-
ber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
werden.

Ist die Verletzung nach § 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Roßwein, den 01.07.2011

V. Lindner
Bürgermeister



Anlage 1
zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die Sitzungssäle im Rathaus Roßwein

Gebührenverzeichnis
Gegenstand Nutzungsdauer Gebühren  

1. großer Sitzungssaal des Rathauses bis zu 3 Stunden 20,00 €
großer Sitzungssaal des Rathauses mehr als 3 Stunden 30,00 €

2. kleiner Sitzungssaal des Rathauses bis zu 3 Stunden 15,00 €
kleiner Sitzungssaal des Rathauses mehr als 3 Stunden 25,00 €

3. weitere Gebührensätze
3.1. Zuschlag bei Benutzung für Zwecke 100 v. H. der Gebühren

gewerblicher Art
3.2. Zuschlag für Benutzung durch Auswärtige 100 v. H. 

(natürliche oder juristische Personen sowie Vereine und Organisationen) der Grundgebühren 
3.3. Feuerwache 20,00 € je Person
3.4. Reinigung 20,00 €
3.5. Heizung 25,00 €/Veranstaltung
3.6. Strom/Beleuchtung 1,50 €/Std.
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Das Ordnungsamt informiert:    

Entsorgung des „Gelben Sackes“

Die „Gelben Säcke“ werden in der Stadt Roßwein, den

Ortsteilen Gleisberg, Wettersdorf, Wetterwitz, Haßlau,

Niederforst, Naußlitz, Klinge, Ossig, Zweinig sowie den

Ortsteilen Seifersdorf, Neuseifersdorf, Ullrichsberg und

Wolfstal zu nachstehenden Terminen entsorgt.

Jeweils freitags im 14-tägigen Wechsel 

12.08., 26.08. und 09.09.2011

Hinweis: Alle Bürger werden gebeten, die „Gelben Säcke“ erst

einen Tag vor ihrer Abholung an den entsprechenden Stellen

bereitzustellen. Außerdem sind lediglich die mit dem „Grünen

Punkt“ gekennzeichneten Verpackungsmaterialien in dem

„Gelben Sack“ zu sammeln.

Restabfallberäumung in Roßwein:

Jeweils donnerstags im 14-tägigen Wechsel 

18.08., 01.09. und 15.09.2011

Hinweis: Alle Bürger werden gebeten, die Mülltonnen erst einen

Tag vor ihrer Abholung an den entsprechenden Stellen bereitzu-

stellen. 

Bioabfallberäumung in Roßwein:

Jeweils donnerstags im wöchentlichen Wechsel 

11.08., 18.08., 25.08., 01.09. und 08.09. 2011

Papier wird zu folgenden Terminen entsorgt:

Stadt Roßwein: 26.08. und 23.09.2011

OT Gleisberg und Haßlau: 30.08.2011

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 

Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses (Beschluss Nr. 2010/082/a)
vom 22.04.2010 wurde die Stadtverwaltung Roßwein beauftragt, die
vorbereitenden Leistungen zur Neufestlegung eines Stadtumbauge-
bietes, Arbeitstitel „Umbauachse Altstadt“, zu veranlassen. Die im
Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Roßwein festgeleg-
ten vorläufigen Zielstellungen für das Stadtumbaugebiet „Umbauach-
se Altstadt“ bilden die Grundlage für die weiteren Betrachtungen. Die
im Integrierten Stadtentwicklungskonzept enthaltenen Aussagen zum
Gebietszustand und seiner künftigen Entwicklung wurden während der
Bearbeitung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKo) nach
§ 171b BauGB durch die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH
(WHS), Geschäftsstelle Dresden, nochmals geprüft und sofern erfor-
derlich aktualisiert. Für das Gebiet (siehe Abgrenzungsplan) werden,
entsprechend dem städtebaulichen Handlungsbedarf, folgende
vorläufigen Ziele und Maßnahmen bestimmt:

Quartiersumbau östliches Stadtzentrum:
• Reduzierung des Wohnungsleerstandes,
• Verbesserungen im Wohnumfeld,
• schrittweiser Erwerb und anschließende Freilegung der Grundstücke
Zukunftssicherung zentraler Stadtquartiere:
• Einrichtung einer Beratungsplattform für Grundstückseigentümer
• Umsetzung von Modellvorhaben zur energetischen Moderni-

sierung unter Erhalt des historischen Stadtbildes
• Sanierung Gehwege im Zuge des Ausbaus der S 34 - Bereich

Döbelner Straße
Daseinsvorsorge im Stadtzentrum:
• Ausbau Bürgerzentrum
• Aufwertung des Bildungsstandortes
• langfristige Sicherung des Schulstandortes „Mittelschule“

Da Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen nur im engen Zusammen-
wirken mit den privaten Eigentümern umsetzbar sind, wird besonderer
Wert auf eine frühzeitige Einbeziehung der Betroffenen nach § 137
BauGB gelegt. Die Auslegung des städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes (SEKo) wird in der Zeit  vom 15.8.2011 bis 16.09.2011 während
der Sprechzeiten bei der Stadtverwaltung Roßwein, Markt 4, Bauamt,
Zimmer 19,  durchgeführt. Während dieser Auslegung können von
jedermann Bedenken und Anregungen, schriftlich oder zur Nieder-
schrift, vorgebracht werden.

V. Lindner
Bürgermeister
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Sprechstunde des Friedensrichters

Die nächste Sprechstunde des Roßweiner Friedensrichters findet am
03. September 2011, in der Zeit von 9.00 bis 10.00 Uhr, im Rathaus
Zi. 2 (im Anbau) statt. Bei Bedarf können die Bürger über die Anmel-
dung im Rathaus einen individuellen Gesprächstermin vereinbaren.

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek

■ Gleisberg
In ihrem Vereinsdomizil, Hauptstraße 27, leihen Mitglieder des
Gleisberger Vereins „Sonnenstrahl“ e.V., jeweils dienstags von
15.30 bis 16.30 Uhr, Bücher, CD`s und Zeitschriften aus.

■ Haßlau
Der Feuerwehrverein Haßlau öffnet die Gemeindebibliothek
Haßlau jeden Dienstag in der Zeit von 16.30 - 17.30 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus, Haßlau Nr. 41 b.

Der Ausleihbestand in beiden Gemeindebibliotheken wird regelmäßig
von der Kreisergänzungsbücherei Döbeln ausgetauscht.

Information für Waldbesitzer

Ist Ihr Wald fit für den Klimawechsel? Die richtige Baumartenwahl
entscheidet über die Zukunft Ihres Waldes!
Wir beraten Sie gern kostenlos zu diesen und anderen Fragen rund um
den Wald.

Ihr Revierförster, Dirk Tenzler

Kontakt: Dirk Tenzler
Forstbezirk Leipzig, Außenstelle Colditz
Lausiker Straße 64, 04680 Colditz

Sprechzeit: Dienstag 15.00 bis 18.00 Uhr, 
oder nach Vereinbarung

Telefon: 034381/ 55413
Mobiltelefon: 01709223847

Gratulationen und Glückwünsche
Gratulationen und Glückwünsche
In der zweiten Hälfte des Monats Juli 2011
(ab 14.07.2011) feierten Elsbeth Nagel ihren 94.
Geburtstag, Herr Herbert Büttner seinen 92.
Geburtstag, Frau Anna Fabel, Herr Fritz Lind-
ner ihren 85. Geburtstag, Frau Erika Naumbur-
ger, Frau Elsa Menzel ihren 80. Geburtstag, Frau
Johanna Hähner, Herr Wilfried Helm, Herr Klaus Burr,
Herr Günter Neuber ihren 75. Geburtstag, Frau Ingrid Zimmer, Frau
Inge Böhme, Frau Isolde Schmidt, Frau Helga Münch, Frau Roswit-
ha Leupold, Frau Erika Pohl, und Herr Günter Zill ihre 70. Geburts-
tag.

In der ersten Hälfte des Monats August 2011 (bis 13.07.2011)
feierten Frau Emma Nagel ihren 95. Geburtstag, Frau Lieselotte
Gelbrich, Herr Erich Märkert ihren 93. Geburtstag, Frau Rose
Müller ihren 91. Geburtstag, Herr Horst Warmuth, Frau Gertrud
Schmidt, Frau Ingeborg Bergmann ihren 85. Geburtstag, Frau Lilli
Rohr, Herr Werner Bielitz ihren 80. Geburtstag, Frau Inge Edel,
Frau Gertrud Stoppe ihren 75. Geburtstag, Frau Barbara Franke,
Frau Monika Klose und Herr Dietmar Kerber ihren 70. Geburtstag.

Die Stadtverwaltung Roßwein gratuliert allen Jubilaren nachträglich 
recht herzlich und wünscht ihnen alles Gute sowie viel Gesundheit.

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN INFORMATIONEN

Veranstaltungskalender der Stadt Roßwein 2011

■ August 2011
Datum, Veranstaltung, Veranstalter, Uhrzeit, Veranstaltundort
jeden 2. Donnerstag im Monat Zirkelnachmittag, Klöppelzirkel

Roßwein, 15.00 - 17.30
04.08. Grillfest, Volkssolidarität OG Gleisberg, 14.00

Dorfgemeinschaftshaus Gleisberg
05.-07.08., Drehleitertreffen von DL 25, Feuerwehrhistorik Roßwein

e.V., Roßwein, Stadtbadstraße
12.08.-14.08., Erlebniswochenende „Wild West“, „Bagadi Ranch“

e.V. Bagadi Ranch, Seifersdorf
13.08., Klöppelausflug in die Kalkbrücke, Klöppelzirkel 13.00-17.00

Kalkbrüche, Berbersdorf
13.08., Tag der offenen Tür, Schützenverein Roßwein e.V.

Schützenheim, Roßwein
18.08., Wir binden Kräutersträuße, Kräuterlehrgarten Roßwein e.V.

14.30, im Kräuterlehrgarten Roßwein, Jahnstraße 5
26.08., Konzert Ensemble Clarino, Kirchgemeinde Roßwein

19.30, Marienkirche Roßwein (siehe Seite 8)
27.08., Handballturnier Frauen und Männer um den Pokal des RSV,

RSV Abteilung Handball, 10.00-19.00, Stadtsporthalle
27.08., Feuerwehrfest, Förderverein der FFw Haßlau e.V.

14.00, Dorfgemeinschaftshaus Haßlau
28.08., Gemeindefest, Marienkirchgemeinde, OT Gleisberg

■ September 2010
jeden 2. Donnerstag im Monat, Zirkelnachmittag, Klöppelzirkel

Roßwein, 15.00 - 17.30
10.09., Flohmarkt, 9.00 - 16.00, Marktplatz
11.09., Tag des offenen Denkmals, Heimatverein Roßwein e.V.,

Mühlstraße 10 
10./11.09., Tag des offenen Denkmals, Dampfmaschinenverein,

Roßwein e.V., Stadtbadstraße
14.09., Wir stellen Teemischungen aus verschiedenen Kräutern

her, Kräuterlehrgarten Rosswein e.V., 14.30im Kräuterlehrgarten
Roßwein, Jahnstraße 5

28.09., 3. Orgelabend mit Friedemann Weber, (Dresden),
Kirchgemeinde Roßwein, 19.30, Marienkirche Roßwein

30.09., Vereinsabend: Auswertung 30. Jahre „Osiris“, Aquarien-
und Terrarienverein „Osiris“ Roßwein e.V., 19.00 Uhr Hotel „Stadt
Leipzig“, Döbelner Straße 40

Spende Blut -rette Leben!
Sommeraktion für Blutspender des DRK mit praktischem Geschenk

Mit ihrer Blutspende im Sommer sichern die Spender nicht nur die
Versorgung der Kliniken mit den so wichtigen Blutkonserven, sondern
rüsten sich gleichzeitig automatisch mit einem praktischen Einkaufs-
korb aus, einsetzbar für viele Zwecke.
Wer in der kritischen Zeit der Reise-Hochsaison, die schon fast tradi-
tionell mit einem Blutkonservenmangel einhergeht, Blut spendet, erhält

vom Entnahmeteam des DRK-Blutspendedienstes in
diesem Jahr als Dank seinen Einkaufskorb. Die Aktion
geht noch bis zum 30.09.2011. Dieses Präsent gibt es
nur beim DRK. 
Bitte helfen Sie mit Ihrer Blutspende und nehmen Sie
an der Sommeraktion teil. Eine gute Gelegenheit dazu
besteht am

am Dienstag, den 06.09.2011, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr 
in die Grundschule Roßwein, Straße der Einheit 12.

Ausweichtermine erhalten Sie in der Termindatenbank unter
www.blutspende.de oder über das Infotelefon mit folgender Telefon-
nummer: 0800/ 11 949 11 (kostenfrei). Der DRK-Blutspendedienst
dankt allen seinen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich.
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INFORMATIONEN

Die Kirchgemeinde Roßwein informiert:

Gottesdienste

am 14.08., 21.08., 28.08. und am 11.09.2011 und um 10.30 Uhr am
04.09.2011 jeweils 9.00 Uhr in der Kirche 

Veranstaltungen

Konzert des Musikensembles Clarino Voice

Unter Leitung des Barocktrompe-
ters Ronald Kick konzertiert das
Ensemble „Clarino Voce“ am 26.
August 2011 in der Marienkirche
Roßwein. Auf zwei historischen
Barocktrompeten im Zusammen-
klang mit einer tiefen Männerstim-
me und Orgel werden barocke
Kostbarkeiten erklingen. Lassen
Sie sich das beeindruckende Klan-

gerlebnis von festlicher Barockmusik, vorgetragen von hervorragenden
Interpreten, nicht entgehen. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr. Karten
gibt es für 10,00 Euro und 7,00 Euro ermäßigt an der Abendkasse.

Weitere Termine:

28.08.2011   09.00 Uhr   Schulanfängergottesdienst in Roßwein
07.09.2011    20.00 Uhr   Taize - Andacht in der Kirche Roßwein
18.09.2011    14.30 Uhr   Erntedank in Niederstriegis

Einladung zum Konfirmandenunterricht

Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch ein neuer Konfirmandenunter-
richt. Wenn Ihr Kind die 7. Klasse besucht, laden wir es dazu recht
herzlich ein. Zwei Jahre lang werden wir Grundlagen des christlichen
Glaubens erarbeiten und an Konfirmandentagen und Freizeiten teilneh-
men. Im Frühjahr 2013 wird der Konfirmandenunterricht mit der Feier
der Heiligen Konfirmation abschließen. Auch nicht getaufte Kinder sind
herzlich eingeladen, am Konfirmandenunterricht teilzunehmen. Bitte
melden Sie Ihr Kind im Pfarramt unter der Tel. Nummer 034322 43480 an.

Termine - (Auszug)

Fit ins neue Schuljahr 
- Gottes Fitnessprogramm für Jung und Alt

Unter diesem Motto laden wir ein zum diesjährigen Gemeindefest
unseres Schwesterkirchverbandes, am Sonntag, 28. August 2011 in
Gleisberg.
Wie schon in den letzten Jahren eröffnen wir damit gleichzeitig das
neue Christenlehre- und Konfirmandenjahr. Auch diesmal soll es ein
Fest für die ganze Familie werden, mit Spiel und Spaß, gutem Essen
und natürlich Gott in unserer Mitte. Dafür haben wir folgendes geplant: 

• Familiengottesdienst 10:00 Uhr
Dabei werden besonders die neuen Schulanfänger begrüßt. 

• Mittagessen 12:00 Uhr
• Spiel und Spaß 13:00 Uhr 
• Kaffeetrinken 15:30 Uhr
• Theaterstück der Jungen Gemeinde 16:00 Uhr 

„Der Sängerkrieg in der Hasenheide“
• Schluss gegen 17:00 Uhr

Besonders freuen wir uns, dass uns die Feuerwehr Gleisberg wieder
ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, uns bekocht und bei der
Vorbereitung unterstützt. Ob Groß oder Klein, Jung oder Alt - Sie sind
alle herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu feiern!
In Vorfreude auf ein tolles Fest mit vielen fröhlichen Gästen grüßt sie
schon jetzt  herzlich das gesamte Vorbereitungsteam           

Konzert Percussion Posaune Leipzig
Am 3. September, 19 Uhr in der Kirche Etzdorf - eine Veranstaltung des
Mittelsächsischen Kultursommers. 

Von Bach bis Gershwin - lassen
Sie sich ein auf eine spannende
Reise zwischen Liebesliedern,
frühbarocken Sonaten und exzel-
lenter Trommelmusik. Das furios-
schwungvolle Konzert lädt ein zu
einer Reise durch Zeit und Raum.
www.percussion-posaune.de

Kirchennachrichten
der Marienkirchgemeinde Marbach

Gottesdienste

14. August 18:00 Uhr Etzdorf (AM*)
19:30 Uhr Gleisberg (AM*)

21. August 09:00 Uhr Greifendorf
10:30 Uhr Marbach (KiGo*)

28. August 10:00 Uhr Gleisberg Familiengottesdienst zum 
Gemeindefest und zum Schulbeginn 

4. September 09:00 Uhr Gleisberg (KiGo*)
10:30 Uhr Etzdorf (KiGo*)

*AM=Abendmahl, KiGo=Kindergottesdienst

achrichten

Kirchkassen geschlossen
Die Kirchkassen Etzdorf und Marbach sind vom 1. - 19.8. wegen
Urlaub geschlossen. In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich
bitte an die Kanzlei Döbeln, Tel. 03431 / 710157. Ansprechpartner für
seelsorgerliche Anliegen ist Pfr. Daniel Mögel, Tel. 037207 / 2642. Dies
gilt weiterhin während der Mutterschutzfrist von Frau Pfrn. Fischer.
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INFORMATIONEN

August 2011 Sommerpause 

September 2011
Samstag, 10.9., 14:00 Uhr
Musikalisches Programm zum Döbelner Weinfest
Spielstätte: Döbeln Lutherplatz  
freier Eintritt, Ensemblemitglieder des Mittelsächsischen Theaters

Sonntag, 11.9., 11:00 Uhr
Tag der offenen Tür
Öffentliche Theaterführungen
Spielstätte: Döbeln TiB, freier Eintritt 

Sonntag, 18.9., 14:30 Uhr
Spielzeiteröffnung
Einführungsmatinee zu "Der Liebestrank" und Einblicke in die neue
Spielzeit
Spielstätte: Döbeln, freier Eintritt

Samstag, 24.9., 19:30 - 21:30 Uhr
Die Ente bleibt draußen
Szenen von Vicco von Bülow (Loriot)
Spielstätte: TiB 

Sonntag, 25.9., 14:30 Uhr
Theatercafé: Aktuelle Kinderbücher
Spielstätte: Döbeln; es liest: Susanna Voß
in Zusammenarbeit mit der Erich-Kästner-Buchhandlung Döbeln

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.mittelsaechsisches-theater.de 

(Kartenvorbestellung unter:
info@mittelsaechsisches-theater.de möglich). 

Besucherservice Theater Döbeln, Theaterstraße 7, 04720 Döbeln
Tel.: 03431/715265, Fax.: 03431/715221

Vorverkaufskasse Stadtinformation Döbeln, Obermarkt
Mo.-Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr, Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr

Mittelsächsisches Theater
Theater Döbeln - Auszug - 

Premieren und ausgewählte Veranstaltungen 

Wochenendbereitschaftsdienst für den 
Versorgungsbereich Roßwein (Ohne Gewähr!)

• Ärzte

12.08.11 Frau Dr. Strobel
13.08.11 Frau Dr. Muth
14.08.11 Frau Dr. Schneider
19.08.11 Frau Dr. Eichhorn
20.08.11 Herr Dipl. Med. Bronkalla
21.08.11 Frau Dr. Schneider
26.08.11 Frau Dipl. Med. Hertam
27.08.11 Frau Dr. Muth
28.08.11 Herr Dr. P. Hampe
02.09.11 Frau Dipl. Med. Zöllner
03.09.11 Herr Dipl. Med. Frisch
04.09.11 Frau Dipl. Med. S. Otto

freitags 14.00 bis 19.00 Uhr samstags 07.00 bis 19.00 Uhr.

Akutsprechstunde 9.00 bis 10.00 Uhr; sonntags und an Feiertagen
07.00 bis 19.00 Uhr, Akutsprechstunde 9.00 bis 10.00 Uhr)

Hinweis: 
Die Arztpraxen sind lediglich während der Akutsprechstunde besetzt.
Die Patienten werden gebeten, sich während der restlichen Bereit-
schaftszeit (bis spätestes 19.00 Uhr) telefonisch bei dem jeweiligen
Arzt zu melden. Nach 19.00 Uhr wenden sich die Patienten bitte an die
Rettungsleitstelle, Telefon 03727/19292. 

Anschriften der Ärzte
Frau Dr. Strobel, Kirchstr. 8A, Ostrau, Tel. 034324/22894
Frau Dr. Muth, Bäckerstr. 10, Döbeln, Tel. 03431/574141 
Frau Dr. Schneider, Däbritzerstr. 13, Ostrau OT Schrebitz, 
Tel. 034362/32278
Frau Dr. Eichhorn, Obermarkt 15, Döbeln, Tel. 03431/679521
Herr Dipl. Med. Bronkalla, Wolfstal Nr. 47, Roßwein, Tel. 44393 oder
01624730707 
Frau Dipl. Med. Hertam, Schillerstr. 12, Döbeln, Tel. 03431/700107.
Herr Dr. P. Hampe, Bahnhofstraße 75, Döbeln, Tel. 03431/602248
Frau Dipl. Med. Zöllner, Bahnhofstraße 75, Döbeln, Tel. 03431/610544
Herr Dipl. Med. Frisch, Obermarkt 15, Döbeln, Tel. 03431/710048
Frau Dipl. Med. S. Otto, Döbelner Str. 44, Roßwein, Tel. 46731

• Zahnärzte
13.08. - 14.08.11 Frau DS Brückner
20.08. - 21.08.11 Herr DS Clausner
27.08. - 28.08.11 Herr Dathe
03.09. - 04.09.11 Herr DS Dupke

(samstags, sonntags und an Feiertagen Akutsprechstunde 9.00 Uhr bis
11.00 Uhr)

Anschriften der Zahnarztpraxen 
Frau DS Brückner, Str. des Friedens 18, Döbeln, Tel. 03431/571231
Herr DS Clausner, Str. des Friedens 25, Döbeln, Tel. 03431/703111
Herr Dathe, Roßweiner Str. 25, Döbeln, Tel. 03431/710026
Herr DS Dupke, Stadthausstr. 6, Döbeln, Tel. 03431/611345

• Kinderärzte
13.08. - 14.08.11 Frau FA Richter
20.08. - 21.08.11 Herr Dr. Erdmann
27.08. - 28.08.11 Frau Dr. Schiddel
03.09. - 04.09.11 Frau FA Richter

Bereitschaftszeiten für Sa., So. und an Feiertagen (einschl. Brückenta-
gen) von 07.00-22.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist der diensthaben-
de Arzt unter Tel. 03727/19292 zu erfragen.

Anschrift der Ärzte
Frau FA Richter, Niedermarkt 30, Döbeln, Tel. 03431/570000 o .01772977084 
Frau Dr. Schiddel,Unnaer Str. 1b, Döbeln, Tel. 03431/571293 o. 01715589682 
Herr Dr. Erdmann, Grimmasche Str. 21, Döbeln Tel. 03431/710397 o.
01712052413

Alle Angaben ohne Gewähr!
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